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I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt 
 

1. 

 
Stadt Eisenhüttenstadt 
 

Die Wahlleiterin  
 
 
 
 
        Bearbeiterin: Frau Harz 
        Apparat: 566 240 
        Telefax: 566 212 
        Mail: 
                       Martina.Harz@eisenhuettenstadt.de 
 
 
        16. Februar 2017 
 
 
 
ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG  DER  WAHLLEITERIN 
 
 
Herr Axel Titzki hatte im Ergebnis der Wahl vom 25.05.2014 für den Wahlvorschlag der SPD 
einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt erhalten. 
 
Durch den bedauerlichen Tod von Herrn Titzki ist dieser Sitz freigeworden. 
 
Gem. § 60 Abs. 3 Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgi-
sches Kommunalwahlgesetz- BbgKWahlG) geht der Sitz auf die in der Reihenfolge erste 
Ersatzperson des Wahlvorschlags über, auf dem der Ausgeschiedene gewählt worden ist. 
 
Dem entsprechend geht der Sitz auf 
 

Frau Ute Ebert 
 

wohnhaft in 15890 Eisenhüttenstadt, Ahornweg 25 
Wahlvorschlag der SPD 
  

über. 
 
Frau Ebert hat die Wahl mit Datum vom 14. Februar 2017 angenommen und ist somit Mit-
glied in der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt. 
 
 
 
 
 
Martina Harz 
Wahlleiterin 
 

 
 
 
 
 
 
 


